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waltet — fur eben so zu Recht bestehend angesehen werden sollen,
als die Testamente selbst, in denen sie bestatigt find.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung elgenhandig unterschrieben und mit
Unsern Furstlichen Insiegeln bekraftigen lassen.

Gegeben Schloß Schleiz und Schloß Ebersdorf, den zten Dechr. 1825.

(L. S.) Heinrich der Caste Jün- (TL.S.) Heinrich der 72ste Jun-
gerer Linie Furst Reuß. gerer Linie Furst Reuß.


